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Antragstext

Der Kreisvorstand legt der Kreisversammlung jeweils in der ersten Jahreshälfte 
einen Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr vor; über die Entlastung des 
Kreisvorstandes entscheidet die Kreisversammlung. Am Ende des Jahres legt der 
Kreisvorstand einen Entwurf für den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor, 
über den die Kreisversammlung abstimmt.
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